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           unverbindliche, eigene Darstellung von Bernd Kayser 1/2017 

Basis- oder Rüruprente  (1. Schicht) 
Steuerliche Förderung in der Ansparphase: 

 Beiträge sind als Sonderausgaben abziehbar (Altersvorsorgeaufwendungen) 

 Förderfähiger Höchstbetrag 23.362 € p.a. (bei Zusammenveranlagung 46.724 € p.a.) 

 Beiträge zur GRV, zu berufsständischen Versorgungswerken u. ä. mindern den 
förderfähigen Betrag 

 In 2017 absetzbar: 84 % der Altersvorsorgeaufwendungen, also max. 19.624 € 
          Erhöhung des absetzbaren Beitrages um jährlich 2% bis auf 100 % im Jahre 2025 

Riester- oder Zulagenrente (2. Schicht) 
Steuerliche Förderung in der  Ansparphase: 
Förderung durch staatliche Zulagen: 

 Grundzulage:   ab 2008   = 154 €  p.a. 

 Kinderzulage:  ab 2008   = 185 €  p.a. 

 (ab Jahrgang 2008           =  300 € p.a.) 
Zusätzliche Förderung als Sonderausgabenabzug innerhalb der Steuererklärung 
(Günstigerprüfung mit mögl. Steuererstattung, wenn der Sonderausgabenabzug 
die Zulage übersteigt)                          Förderhöchstgrenze ab 2008 = 2.100 € p.a. 

 

Betriebliche Altersvorsorge (2. Schicht) 

Entgeltumwandlung aus dem Bruttolohn: 

 Beiträge bis 254 € mtl. sind steuer- und 
sozialversicherungsfrei 

 Beiträge bis 150 € mtl. sind zusätzlich steuerfrei  

 Kostenneutrale Weitergabe der ca. 20% ein-
gesparten Sozialversicherungsbeiträge durch den 
AG möglich 

 Zusätzliche Arbeitgeberleistungen sind möglich 


